
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/10/18 2005/03/0163
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.2005

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

AVG §73 Abs1 idF 2002/I/065;

AVG §73 Abs2 idF 2002/I/065;

KflG 1999 §14;

KflG 1999 §5;

KflG 1999 §7 Abs1 Z4 litb;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2005/03/0164

Rechtssatz

Allein der Umstand, dass es sich allenfalls um eine komplexe Materie handelt, kann nicht ausreichen, um vom

Vorliegen eines unüberwindlichen, einer im Sinne des § 73 Abs 1 AVG fristgerechten Entscheidung über die

Konzessionsanträge nach dem K@G 1999 entgegenstehenden Hindernisses auszugehen (vgl dazu das hg Erkenntnis

vom 10. März 1992, Zl 91/07/0113).

Schlagworte
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